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1. Das Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG stellt die schärfste und überdies zweischneidige 

Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde dar. Es soll den 

Risiken begegnen, die von der Existenz einer Partei mit verfassungsfeindlicher 

Grundtendenz und ihren typischen verbandsmäßigen Wirkungsmöglichkeiten ausgehen. 

2. Das Gebot der Staatsfreiheit politischer Parteien und der Grundsatz des fairen Verfahrens 

sind für die Durchführung des Verbotsverfahrens unabdingbar. 

a) Die Tätigkeit von V-Leuten und Verdeckten Ermittlern auf den Führungsebenen einer Partei 

während eines gegen diese laufenden Verbotsverfahrens ist mit dem Gebot strikter 

Staatsfreiheit nicht vereinbar. 

b) Gleiches gilt, soweit die Begründung eines Verbotsantrages auf Beweismaterialien 

gestützt wird, deren Entstehung zumindest teilweise auf das Wirken von V-Leuten oder 

Verdeckten Ermittlern zurückzuführen ist. 

c) Der Grundsatz des fairen Verfahrens gebietet, dass die Beobachtung einer Partei während 

eines laufenden Verbotsverfahrens durch den Verfassungsschutz nicht dem Ausspähen ihrer 

Prozessstrategie dient und dass im Rahmen der Beobachtung erlangte Informationen über 

die Prozessstrategie im Verfahren nicht zulasten der Partei verwendet werden. 

d) Ein zur Verfahrenseinstellung führendes Hindernis kommt lediglich als ultima ratio 

möglicher Rechtsfolgen von Verfassungsverstößen in Betracht. Zur Feststellung des 

Vorliegens eines unbehebbaren Verfahrenshindernisses bedarf es einer Abwägung zwischen 

den rechtsstaatlichen Verfahrensanforderungen einerseits und dem Präventionszweck 

dieses Verfahrens andererseits. 

3. Der Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne von Art. 21 Abs. 2 GG 

umfasst nur jene zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat 

schlechthin unentbehrlich sind. 

a) Ihren Ausgangspunkt findet die freiheitliche demokratische Grundordnung in der Würde 

des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG). Die Garantie der Menschenwürde umfasst insbesondere die 

Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität sowie die elementare 

Rechtsgleichheit. 

b) Ferner ist das Demokratieprinzip konstitutiver Bestandteil der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung. Unverzichtbar für ein demokratisches System sind die 

Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der 

politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk 

(Art. 20 Abs. 1 und 2 GG). 

c) Für den Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind schließlich die im 

Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt (Art. 20 Abs. 3 GG) 

und die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte bestimmend. Zugleich 

erfordert die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit des Einzelnen, dass die Anwendung 

physischer Gewalt den gebundenen und gerichtlicher Kontrolle unterliegenden staatlichen 

Organen vorbehalten ist. 



4. Der Begriff des Beseitigens der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bezeichnet die 

Abschaffung zumindest eines ihrer Wesenselemente oder deren Ersetzung durch eine andere 

Verfassungsordnung oder ein anderes Regierungssystem. Von einem Beeinträchtigen ist 

auszugehen, wenn eine Partei nach ihrem politischen Konzept mit hinreichender Intensität 

eine spürbare Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewirkt. 

5. Dass eine Partei die Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung anstrebt, muss sich aus ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger 

ergeben. 

a) Die Ziele einer Partei sind der Inbegriff dessen, was eine Partei politisch anstrebt. 

b) Anhänger sind alle Personen, die sich für eine Partei einsetzen und sich zu ihr bekennen, 

auch wenn sie nicht Mitglied der Partei sind. 

c) Zuzurechnen ist einer Partei zunächst einmal die Tätigkeit ihrer Organe, besonders der 

Parteiführung und leitender Funktionäre. Bei Äußerungen oder Handlungen einfacher 

Mitglieder ist eine Zurechnung nur möglich, wenn diese in einem politischen Kontext stehen 

und die Partei sie gebilligt oder geduldet hat. Bei Anhängern, die nicht der Partei angehören, 

ist grundsätzlich eine Beeinflussung oder Billigung ihres Verhaltens durch die Partei 

notwendige Bedingung für die Zurechenbarkeit. Eine pauschale Zurechnung von Straf- und 

Gewalttaten ohne konkreten Zurechnungszusammenhang kommt nicht in Betracht. Der 

Grundsatz der Indemnität schließt eine Zurechnung parlamentarischer Äußerung nicht aus. 

6. Eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Zielsetzung einer Partei 

reicht für die Anordnung eines Parteiverbots nicht aus. Vielmehr muss die Partei auf die 

Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

„ausgehen“. 

a) Ein solches „Ausgehen“ setzt begrifflich ein aktives Handeln voraus. Das Parteiverbot ist 

kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Notwendig ist ein Überschreiten der 

Schwelle zur Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch die Partei. 

b) Es muss ein planvolles Vorgehen gegeben sein, das im Sinne einer qualifizierten 

Vorbereitungshandlung auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung oder auf die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik 

Deutschland gerichtet ist. 

c) Dass dadurch eine konkrete Gefahr für die durch Art. 21 Abs. 2 GG geschützten 

Rechtsgüter begründet wird, ist nicht erforderlich. Allerdings bedarf es konkreter 

Anhaltspunkte von Gewicht, die einen Erfolg des gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland gerichteten Handelns 

zumindest möglich erscheinen lassen. 

d) Die Anwendung von Gewalt ist bereits für sich genommen hinreichend gewichtig, um die 

Annahme der Möglichkeit erfolgreichen Agierens gegen die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 

GG zu rechtfertigen. Gleiches gilt, wenn eine Partei in regional begrenzten Räumen eine 

„Atmosphäre der Angst“ herbeiführt, die geeignet ist, die freie und gleichberechtigte 

Beteiligung aller am Prozess der politischen Willensbildung nachhaltig zu beeinträchtigen. 

7. Für die Annahme ungeschriebener Tatbestandsmerkmale ist im Rahmen des Art. 21 Abs. 2 

GG kein Raum. 

a) Die Wesensverwandtschaft einer Partei mit dem Nationalsozialismus rechtfertigt für sich 

genommen die Anordnung eines Parteiverbots nicht. Allerdings kommt ihr erhebliche 

indizielle Bedeutung hinsichtlich der Verfolgung verfassungsfeindlicher Ziele zu. 

b) Einer gesonderten Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bedarf es nicht. 



Verkündet 

am 17. Januar 2017 

Fischböck 

Amtsinspektorin 

als Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle 

8. Die dargelegten Anforderungen an die Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei 

sind mit den Vorgaben, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner 

Rechtsprechung zu Parteiverboten aus der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK) abgeleitet hat, vereinbar. 

9. Nach diesen Maßstäben ist der Verbotsantrag unbegründet: 

a) Die Antragsgegnerin strebt nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die 

Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung an. Sie zielt auf eine Ersetzung 

der bestehenden Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen „Volksgemeinschaft“ 

ausgerichteten autoritären „Nationalstaat“. Dieses politische Konzept missachtet die 

Menschenwürde aller, die der ethnischen Volksgemeinschaft nicht angehören, und ist mit 

dem grundgesetzlichen Demokratieprinzip unvereinbar. 

b) Die Antragsgegnerin arbeitet planvoll und qualifiziert auf die Erreichung ihrer gegen die 

freiheitliche demokratische Grundordnung gerichteten Ziele hin. 

c) Es fehlt jedoch an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es zumindest möglich 

erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt. 
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IM NAMEN DES VOLKES 

in dem Verfahren

über
die Anträge 

1.  Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge 

Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung ist 

verfassungswidrig. 

2.  Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge 

Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische Vereinigung wird aufgelöst. 

3.  Es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Nationaldemokratische Partei Deutschlands 

einschließlich ihrer Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und 

Kommunalpolitische Vereinigung zu schaffen oder bestehende Organisationen als 

Ersatzorganisationen fortzusetzen. 

4.  Das Vermögen der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands einschließlich ihrer 

Teilorganisationen Junge Nationaldemokraten, Ring Nationaler Frauen und Kommunalpolitische 

Vereinigung wird zugunsten der Bundesrepublik Deutschland für gemeinnützige Zwecke 

eingezogen. 



- Bevollmächtigte: 1. Prof. Dr. Christoph Möllers, 

c/o Bundesrat, Leipziger Straße 3 - 4, 10117 Berlin, 

2. Prof. Dr. Christian Waldhoff, 

c/o Bundesrat, Leipziger Straße 3 - 4, 10117 Berlin, 

3. Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Alexander Ignor, 

c/o Bundesrat, Leipziger Straße 3 - 4, 10117 Berlin - 

- Bevollmächtigte: 1. Rechtsanwalt Peter Richter, LL.M.,

Birkenstraße 5, 66121 Saarbrücken, 

2. Rechtsanwalt Michael Andrejewski,

Pasewalker Straße 36, 17389 Hansestadt Anklam - 

Antragsteller:   
Bundesrat,

vertreten durch den Präsidenten des Bundesrates,

Leipziger Straße 3 - 4, 10117 Berlin, 

Antragsgegnerin:   
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD),

vertreten durch den Bundesvorsitzenden Frank Franz,

Seelenbinderstraße 42, 12555 Berlin, 

hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat - 

unter Mitwirkung der Richterinnen und Richter 

Präsident Voßkuhle, 

Huber, 

Hermanns, 

Müller, 

Kessal-Wulf, 

König, 

Maidowski 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1., 2. und 3. März 2016 durch 

Urteil 

für Recht erkannt: 

1. Der Antrag der Antragsgegnerin auf Einstellung des Verfahrens wegen des Vorliegens 

unbehebbarer Verfahrenshindernisse, hilfsweise auf Aussetzung des Verfahrens, bis der vom 

Deutschen Bundestag am 20. März 2014 eingesetzte Untersuchungsausschuss zur NSA-

Abhör-Affäre seinen Abschlussbericht vorgelegt hat, wird zurückgewiesen. 

2. Die Anträge des Antragstellers werden zurückgewiesen. 

3. Der Antrag der Antragsgegnerin auf Erstattung ihrer notwendigen Auslagen wird abgelehnt. 
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(b) „Graswurzelarbeit“ 922 

(c) Aktivitäten gegen Asylbewerber und Minderheiten 924 

(d) Zusammenarbeit mit parteiungebundenen Kräften 926 

(aa) Bewegungsförmiger Rechtsextremismus 927 

(bb) GIDA-Bewegungen 931 

b) Beeinträchtigung der Freiheit der politischen Willensbildung 933 

aa) Dominanzzonen 934 

(1) Keine „national befreiten Zonen“ 935 

(2) Jamel 936 

(3) Weitere Beispiele 941 

(a) Anklam 942 

(aa) Immobilie im Eigentum von Mitgliedern des Landesvorstands von 

Mecklenburg-Vorpommern 

943 

(bb) Organisation einer Demonstration 944 

(cc) Wahlen zur Stadtvertreterversammlung und Initiativen gegen 

Rechtsextremismus 

946 

(b) Lübtheen 947 

(c) JN-Initiativen gegen Kriminalität und Überfremdung 950 

bb) Gewalt und Begehung von Straftaten 951 

(1) Gesamtentwicklung ausländerfeindlicher Straftaten 952 

(2) Gesamtschau des strafrechtlich relevanten Verhaltens 953 

(a) Anonymisierte Statistik des Bundesamts für Verfassungsschutz 954 

(b) Auflistung des Antragstellers 955 

(3) Einzelne Ereignisse 956 

(a) Keine Berücksichtigung mangels Rechtswidrigkeit 957 

(aa) Aufrufe zur revolutionären Überwindung des parlamentarischen Systems 957 

(bb) Bürgerwehren 958 

(b) Keine Berücksichtigung mangels Zurechenbarkeit 959 

(aa) Vorfälle in Jamel, Nauen, Güstrow, Demmin und Leipzig-Connewitz 960 

(bb) Krawalle in Dresden und Heidenau 964 

(α) Dresden 965 

(β) Heidenau 967 

(cc) Angriffe gegen Wahlkreisbüros 968 

(c) Verbleibende Einzelfälle 970 

(aa) Gewalttaten unter Beteiligung von Mitgliedern und Anhängern der 

Antragsgegnerin 

971 

(α) DGB-Kundgebung in Weimar 971 
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(β) Verurteilungen wegen Gewaltdelikten mit politischen Bezügen 973 

(γ) Weitere Fälle 974 

(bb) Fehlende Grundtendenz zur Verfolgung politischer Ziele durch Gewalt oder die 

Begehung von Straftaten 

976 

cc) „Atmosphäre der Angst“ 977 

(1) Fehlende Zurechenbarkeit einzelner aufgeführter Sachverhalte 978 

(a) „Liste mit freien Angaben zu Bedrohungserfahrungen“ 978 

(b) Keine generelle Zurechnung des Handelns von Kameradschaften und anderen 

„freien Gruppen“ 

979 

(c) Vorfall in Bargischow 980 

(d) Ereignisse in Schneeberg 981 

(e) Bedrohungen in Jamel 982 

(2) Fälle fehlender objektiver Eignung des Handelns zur Beeinträchtigung der Freiheit 

der politischen Willensbildung 

983 

(a) Bloße Teilnahme am politischen Meinungskampf 984 

(aa) Protestkundgebungen im Bereich der Asyl- und Flüchtlingspolitik 985 

(bb) Rücktritt des Ortsbürgermeisters von Tröglitz 987 

(cc) Proteste in Bautzen 989 

(dd) Protest- und Demonstrationsaufruf in Leipzig-Gohlis 990 

(b) Überschreitung der Grenzen zulässiger politischer Willensbildung ohne 

Beeinträchtigung des demokratischen Prozesses 

991 

(aa) Wahlkampfaktivitäten 992 

(bb) Besuche in Flüchtlingsheimen und Asylunterkünften 993 

(cc) Vorfall in Löcknitz 996 

(c) Einzelpersonenbezogene Aktivitäten 997 

(aa) Kundgebung in Berlin-Pankow 998 

(bb) Vorfälle in Schöneiche 999 

(cc) Interview Zasowk 1000 

(d) Bürgerwehren und Patrouillengänge 1001 

(3) Verbleibende Sachverhalte 1002 

(a) Bedrohungspotential vorhanden oder nicht ausgeschlossen 1003 

(aa) Straftaten 1003 

(bb) Vorfälle in Güstrow 1004 

(cc) Versammlung in Lalendorf 1005 

(dd) Ordnungsdienst der Antragsgegnerin 1006 

(b) Fehlende Grundtendenz zur Schaffung einer „Atmosphäre der Angst“ 1007 

dd) Schutzpflicht des Staates 1008 

E. Kostenerstattung 1009 

F. Einstimmigkeit 1010 

G r ü n d e : 

A. 

Gegenstand des Verfahrens ist der Antrag des Bundesrates auf Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit und Auflösung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) gemäß 

Art. 21 Abs. 2 GG, Art. 93 Abs. 1 Nr. 5 GG, § 13 Nr. 2, §§ 43 ff. BVerfGG. 

I. 

1. Die Antragsgegnerin wurde am 28. November 1964 als Sammlungsbewegung 

nationaldemokratischer Kräfte gegründet. Schon im September 1965 verfügte sie über eine annähernd 

flächendeckende Parteiorganisation in der Bundesrepublik Deutschland und zog zwischen 1966 und 

1968 mit Wahlergebnissen zwischen 5,8 % und 9,8 % der abgegebenen gültigen Stimmen und 

insgesamt 61 Abgeordneten in die Landtage von Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein ein. 1969 scheiterte sie bei der 


